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 3. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4449. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschluss 

 Auf seiner 4452. Sitzung am 16. Januar 2002 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Die Situation in Afghanistan". 
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1333 (2000) aufgestellten Liste, die von dem Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 
1267 (1999) (im Folgenden als "Ausschuss" bezeic
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 6. ersucht alle Staaten, dem Ausschuss spätestens neunzig Tage nach Verabschie-
dung dieser Resolution und danach nach einem von dem Ausschuss vorzuschlagenden Zeit-
plan über die Schritte Bericht zu erstatten, die sie zur Durchführung der in Ziffer 2 genannten 
Maßnahmen unternommen haben; 

 7. fordert alle Staaten, die zuständigen Organe der Vereinten Nationen sowie gege-
benenfalls andere Organisationen und interessierte Parteien nachdrücklich auf, mit dem Aus-
schuss und mit der in Ziffer 9 genannten Überwachungsgruppe voll zusammenzuarbeiten; 

 8. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf, sofort Schritte zu unternehmen, 
um durch den Erlass von Gesetzen oder gegebenenfalls Verwaltungsmaßnahmen die nach in-
nerstaatlichem Recht gegen ihre Staatsangehörigen und andere in ihrem Hoheitsgebiet operie-
rende Personen oder Einrichtungen verhängten Maßnahmen durchzusetzen und zu verstärken, 
Verstöße gegen die in Ziffer 2 genannten Maßnahmen zu verhindern und zu bestrafen und den 
Ausschuss über die Verabschiedung solcher Maßnahmen zu unterrichten, und bittet die Staa-
ten, dem Ausschuss über die Ergebnisse aller diesbezüglichen Ermittlungen oder Durchset-
zungsmaßnahmen Bericht zu erstatten, es sei denn, dass die Ermittlungen oder Durchset-
zungsmaßnahmen dadurch kompromittiert würden; 

 9. ersucht den Generalsekretär, die nach Ziffer 4 a) der Resolution 1363 (2001) ein-
gesetzte Überwachungsgruppe, deren Mandat am 19. Januar 2002 endet, damit zu betrauen, 
über einen Zeitraum von zwölf Monaten hinweg die Durchführung der in Ziffer 2 genannten 
Maßnahmen zu überwachen; 

 10. ersucht die Überwachungsgruppe, dem Ausschuss bis zum 31. März 2002 und 
danach alle vier Monate Bericht zu erstatten; 

 11. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4452. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

Beschlüsse 




